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1 Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Aus-
schlüsse 

 
1.1 Versicherungsfall 
1.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung, Seng- und Nutzwärme-
schäden, 
b) Leitungswasser, 
c) Sturm, Hagel 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen. 
 
1.1.2 Jede der Gefahrengruppen nach a) – c) 
kann auch einzeln versichert werden. 
 
1.2 Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und
 Kernenergie 
1.2.1 Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand. 
 
1.2.2 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
innere Unruhen. 
 
1.2.3 Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 
 
2 Brand, Blitzschlag, Explosion,  

Implosion, Luftfahrzeuge, Seng- und 
Nutzwärmeschäden 

 
2.1 Versicherte Schäden und Gefahren 
Versichert ist die Zerstörung, Beschädigung und das 
Abhandenkommen versicherter Sachen durch eine 
der nachfolgend genannten Gefahren:  
 
2.1.1 Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
 
2.1.2 Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen. 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschluss-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 
sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden 
sind. 
Spuren eines Blitzschlags an diesem Grundstück, an 
dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als 
elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich. 
 
2.1.3 Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung, 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher 
Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. 

Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.  
 
2.1.4 Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer 
Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes. 
 
2.1.5 Seng- und Nutzwärmeschäden  
Nutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an 
versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung 
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies 
gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutz-
feuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird. 
 
2.2 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind  
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben;  
 
Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß 
Ziffer 2.1 sind.  
 
3 Leitungswasser 
 
3.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb 
von Gebäuden eintretende 
3.1.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden 
an Rohren  
a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
oder den damit verbundenen Schläuchen, 
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 
c) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
d) der Gasversorgung, 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkes-
seln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind, 
 
3.1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfol-
gend genannten Installationen: 
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklo-
setts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
deren Anschlussschläuche, 
b) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleich-
bare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte 
Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach 
gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind 
Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) nicht versichert. 
 
3.2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonsti-
ge Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der 
Wasserversorgung oder an den Rohren der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen soweit 
3.2.1 diese Rohre der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen und 
 
3.2.2 die Rohre sich auf dem Versicherungs-
grundstück befinden und 
 
3.2.3 der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 
 

3.3 Nässeschäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen. 
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasser-
versorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit ver-
bundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem 
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
Wasser führenden Teilen, aus Einrichtungen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, aus 
Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus 
Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein. 
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.  
 
3.4 Nicht versicherte Schäden 
3.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden durch 
a) Regenwasser aus Fallrohren, 
b) Plantsch- oder Reinigungswasser, 
c) Schwamm, 
d) Grundwasser, stehendes oder fließendes 
Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie-
derschläge oder einen durch diese Ursachen her-
vorgerufenen Rückstau, 
e) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch, 
f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Leitungswasser nach Ziffer 3.3 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat,  
g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung, Seng- und Nutzwärme-
schäden, 
h) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berie-
selungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druck-
proben oder durch Umbauten oder Reparaturarbei-
ten an dem versicherten Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 
i) Sturm, Hagel, 
j) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
sonstigen mobilen Behältnissen. 
 
3.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäude-
teilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in 
diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen. 
 
4 Sturm, Hagel 
 
4.1 Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen 
4.1.1 durch die unmittelbare Einwirkung des 
Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder 
auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
befinden; 
 
4.1.2 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel 
Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, wirft; 
 
4.1.3 als Folge eines Schadens nach 4.1.1 oder 
4.1.2 an versicherten Sachen; 
 
4.1.4 durch die unmittelbare Einwirkung des 
Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem 
versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden 
sind; 
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4.1.5 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel 
Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude 
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind. 
 
4.2 Sturm  
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass 
 
4.2.1 die Luftbewegung in der Umgebung des 
Versicherungsgrundstückes Schäden an Gebäuden 
in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass 
 
4.2.2 der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustands des versicherten Gebäudes oder des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich 
verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann. 
 
4.3 Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 
 
4.4 Nicht versicherte Schäden 
4.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden durch  
a) Sturmflut; 
b) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel 
entstanden sind und einen Gebäudeschaden dar-
stellen; 
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung, Seng- und Nutzwärmeschäden; 
d) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, 
Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch). 
 
4.4.2 Nicht versichert sind Schäden an 
a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 
b) Laden- und Schaufensterscheiben. 
 
5 Versicherte und nicht versicherte 

Sachen, Versicherungsort 
 
5.1 Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert sind die in dem Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestand-
teilen und Gebäudezubehör einschließlich unmittel-
bar an das Gebäude anschließende Terrassen auf 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versi-
cherungsgrundstück. 
Bei Ein-/Zweifamilienhäusern sind alle zum Gebäude 
gehörenden Garagen und Carports auf dem Versi-
cherungsgrundstück mitversichert. 
 
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, 
soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 
 
5.2 Definitionen 
5.2.1 Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind 
mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der 

überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt 
sind und gegen äußere Einflüsse schützen können. 
 
5.2.2 Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude 
eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung 
mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren 
haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. 
Einbauküchen, die individuell für das Gebäude 
raumspezifisch geplant und gefertigt sind. 
 
5.2.3 Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, 
die sich im Gebäude befinden oder außen am 
Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung 
bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versi-
cherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör 
gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Briefkas-
tenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.  
 
5.2.4 Als Grundstückbestandteile gelten die mit 
dem Grund und Boden des Versicherungsgrund-
stücks fest verbundenen Sachen. 
 
5.2.5 Versicherungsgrundstück ist das Flur-
stück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte 
Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich 
mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versiche-
rungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den 
im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) 
ausschließlich zugehörig ist. 
 
5.3 Ausschlüsse 
 
5.3.1 Nicht versichert sind in das Gebäude 
nachträglich eingefügte - nicht aber ausgetauschte - 
Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat 
und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige 
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen. 
 
5.3.2 Elektronisch gespeicherte Daten und 
Programme sind keine Sachen. Kosten für die 
Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten 
Daten und Programmen sind nur versichert, soweit 
dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart 
ist.  
 
6 Wohnungs- und Teileigentum 
 
6.1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft 
von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen 
des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer 
ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich 
hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentü-
mern wegen deren Sondereigentums sowie deren 
Miteigentumsanteile nicht berufen. 
 
6.2 Die übrigen Wohnungseigentümer können 
verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit 
entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentü-
mern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem 
Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 
 
6.3 Für die Gebäudeversicherung bei Teilei-
gentum gelten die Ziffern 6.1 und 6.2 entsprechend. 
 
7 Versicherte Kosten  
 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls 
notwendigen und tatsächlich angefallenen 
 

7.1 Aufräum- und Abbruchkosten 
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter 
Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtrans-
port von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Abla-
gern und Vernichten, 
 
7.2 Bewegungs- und Schutzkosten 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen. 
 
Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 
den Ziffern 7.1 und 7.2 ist - soweit nichts anderes 
vereinbart ist - je Versicherungsfall begrenzt auf 
zehn Prozent der Versicherungssumme (in der 
Gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit 
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den 
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (Ziffern 12.1 
und 12.2), jedoch nicht auf weniger als 25.000 EUR. 
 
7.3  Kosten für die Dekontamination von 

Erdreich 
7.3.1 der Versicherer ersetzt die notwendigen 
und tatsächlich angefallenen Kosten, die dem 
Versicherungsnehmer auf Grund behördlicher 
Anordnungen infolge eines Versicherungsfalls 
entstanden sind, um 
a)  Erdreich des im Versicherungsschein bezeich-
neten Grundstücks zu untersuchen oder zu dekon-
taminieren oder auszutauschen, 
b)  den Aushub in die nächstgelegene, geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten, 
c)  insoweit den Zustand des im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des 
Versicherungsfalls wiederherzustellen. 
 
7.3.2  Die Aufwendungen gemäß Ziffer 7.3.1 
werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anord-
nungen 
a)  auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen 
ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls 
erlassen waren und 
b)  eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalls entstanden ist, 
c)  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Versicherungsfalls ergangen sind. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer den 
Zugang einer behördlichen Anordnung ohne Rück-
sicht auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu melden. 
Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheit 
ergeben sich aus den Ziffern 18.4 und 18.5. 
 
7.3.3  Wird durch den Versicherungsfall eine 
bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für 
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. 
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
7.3.4  Aufwendungen auf Grund sonstiger 
behördlicher Anordnungen oder auf Grund sonstiger 
Verpflichtungen des Versicherungsnehmers ein-
schließlich der so genannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 
 
7.3.5 Kosten gemäß Ziffer 7.3.1 gelten nicht als 
Aufräumungskosten gemäß Ziffer 7.1. 
 
7.3.6 Die Entschädigung für die Kosten der 
Dekontamination von Erdreich ist - soweit nichts 
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anderes vereinbart ist - je Versicherungsfall begrenzt 
auf zehn Prozent der Versicherungssumme (in der 
Gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit 
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den 
Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (Ziffern 12.1 
und 12.2). 
 
7.3.7 Die Entschädigung ist zusätzlich auf die 
Jahreshöchstentschädigung von 50.000 EUR 
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versiche-
rungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung. Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minde-
rung des Schadens macht, werden nur insoweit 
ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die 
Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es 
sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers beruhen. 
 
8  Mehrkosten  
 
8.1  Versicherte Mehrkosten  
Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür vereinbar-
ten Betrag die infolge eines Versicherungsfalls 
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für not-
wendige Mehrkosten durch  
8.1.1  behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen (siehe Ziffer 8.2);  
 
8.1.2  Preissteigerungen nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls (siehe Ziffer 8.3).  
 
8.2  Mehrkosten durch behördliche Wiederher-

stellungsbeschränkungen  
8.2.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederher-
stellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache auf Grund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und 
Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
darf.  
 
8.2.2 Soweit behördliche Anordnungen vor 
Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.  
War auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls ganz oder teilweise untersagt, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.  
 
8.2.3 Wenn die Wiederherstellung der versicher-
ten und vom Schaden betroffenen Sache auf Grund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur 
an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkos-
ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei 
Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden 
wären.  
 
8.2.4 Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die 
dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen verzögert, werden gemäß Ziffer 8.3 ersetzt. 
 
8.2.5 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so 
werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.  
 
8.2.6 Die Entschädigung für versicherte Mehr-
kosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen ist - soweit nichts anderes vereinbart 
ist - je Versicherungsfall begrenzt auf zehn Prozent 
der Versicherungssumme (in der Gleitenden Neu-
wertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (Ziffern 12.1 und 12.2), jedoch 
nicht auf weniger als 25.000 EUR.  

8.3  Mehrkosten durch Preissteigerungen nach 
Eintritt des Versicherungsfalls  

8.3.1  Mehrkosten durch Preissteigerungen sind 
Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung.  
 
8.3.2 Wenn der Versicherungsnehmer die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht 
unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur 
in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären.  
 
8.3.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnli-
chen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel 
sind nicht versichert.  
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten und vom Schaden betroffenen 
Sachen verzögern, werden die dadurch entstande-
nen Preissteigerungen jedoch ersetzt.  
 
8.3.4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so 
werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.  
 
9 Mietausfall, Mietwert 
 
9.1 Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt 
9.1.1 den Mietausfall einschließlich fortlaufender 
Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen 
infolge eines Versicherungsfalls zu Recht die Zah-
lung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben, 
 
9.1.2 den ortsüblichen Mietwert von Wohnräu-
men einschließlich fortlaufender Nebenkosten im 
Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falls unbenutzbar geworden sind, falls dem Versiche-
rungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar 
gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet 
werden kann, 
 
9.1.3 auch einen durch behördliche Wiederher-
stellungsbeschränkungen verursachten zusätzlichen 
Mietausfall bzw. Mietwert. 
 
9.2 Haftzeit 
9.2.1 Mietausfall oder Mietwert werden bis zu 
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder 
benutzbar sind, höchstens jedoch für zwölf Monate 
seit dem Eintritt des Versicherungsfalls. 
 
9.2.2 Mietausfall oder Mietwert werden nur 
insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die 
mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzö-
gert. 
 
9.3 Gewerblich genutzte Räume 
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versiche-
rung des Mietausfalles oder des ortsüblichen Miet-
wertes vereinbart werden. 

 
10 Versicherungswert,  

Versicherungssumme 
 

10.1 Vereinbarte Versicherungswerte 
Als Versicherungswert kann der gleitende Neuwert, 
der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der 
Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe 10.1.4). 

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der 
Entschädigungsberechnung. 
 
10.1.1 Gleitender Neuwert 
a)  Der gleitende Neuwert ist der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand herzustellen, ausgedrückt in 
Preisen des Jahres 1914. Maßgebend ist der 
ortsübliche Neubauwert einschließlich Architekten-
gebühren sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten.  
 
Bestandteil des gleitenden Neuwertes sind insoweit 
auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 
die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art 
und Güte infolge Technologiefortschritts entweder 
nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen 
hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe 
kommen.  
 
b)  Nicht Bestandteil des gleitenden Neuwertes 
sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass 
Sachen auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten 
als Technologiefortschritt gemäß a) zu berücksichti-
gen sind. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Mehrkosten (siehe Ziffer 8.2).  
 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederher-
stellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwer-
tes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Mehrkosten (siehe Ziffer 8.3).  
 
c)  Der Versicherer passt den Versicherungsschutz 
nach 10.1.1 a) an die Baukostenentwicklung an 
(siehe Ziffer 12.2). Es besteht insoweit Versiche-
rungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen 
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls.  
 
d)  Wenn sich durch bauliche Maßnahmen inner-
halb des laufenden Versicherungsjahres der Wert 
des Gebäudes erhöht, besteht bis zum Schluss 
dieses Jahres auch insoweit Versicherungsschutz.  
 
10.1.2 Neuwert 
a) Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche 
Neubauwert einschließlich Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.  
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht 
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand 
möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.  
b) Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkos-
ten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden 
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß a) zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Mehrkosten (siehe Ziffer 8.2).  
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederher-
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stellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwer-
tes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Mehrkosten (siehe Ziffer 8.3).  
 
10.1.3 Zeitwert 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des 
Gebäudes (siehe 10.1.2) abzüglich der Wertminde-
rung durch Alter und Abnutzungsgrad. 
 
10.1.4 Gemeiner Wert 
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis 
für das Gebäude oder für das Altmaterial. 
Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert 
oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so 
ist der Versicherungswert lediglich der Gemeine 
Wert. Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere 
vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr 
zu verwenden ist.  
Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und 
Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, 
entspricht dem für das Gebäude vereinbarten 
Versicherungswert.  
 
10.2 Versicherungssumme 
10.2.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen 
Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert 
entsprechen soll. 
 
10.2.2 Wenn bauliche Änderungen vorgenommen 
werden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme an den veränderten Versicherungswert 
anpassen. 
 
10.2.3 Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert 
vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die 
Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 
 
10.2.4 Entspricht zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls die Versicherungssumme nicht dem 
Versicherungswert, kann die Regelung über die 
Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
Ziffer 13.9). 
 
11 Ermittlung der Versicherungssumme in 

der Gleitenden Neuwertversicherung, 
Unterversicherung 

 
11.1 Ermittlung der Versicherungssumme in der 
Gleitenden Neuwertversicherung 
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen 
Neubauwert (Ziffer 10.1) zu ermitteln, der in den 
Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versi-
cherungssumme "Wert 1914"). 
 
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, 
wenn 
11.1.1 sie auf Grund einer vom Versicherer 
anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen 
festgesetzt wird; 
 
11.1.2 der Versicherungsnehmer im Antrag den 
Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres 
zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag 
umrechnet;  
 
11.1.3 der Versicherungsnehmer die im Rahmen 
der Antragstellung/Angebotsabgabe gestellten 
Fragen des Versicherers nach der Wohn-/Gewerbe-
fläche sowie nach Größe, Ausbau und Ausstattung 
des Gebäudes zutreffend beantwortet und der 

Versicherer hiernach die Versicherungssumme 
"Wert 1914" berechnet. 
 
11.2 Unterversicherungsverzicht 
11.2.1 Wird die nach Ziffer 11.1 ermittelte Versi-
cherungssumme "Wert 1914" vereinbart, nimmt der 
Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich 
Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen 
Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 
 
11.2.2 Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die 
Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung 
gemäß Ziffer 11.1.3 von den tatsächlichen Verhält-
nissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist 
dadurch die Versicherungssumme "Wert 1914" zu 
niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den 
Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen 
vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er 
bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter 
Versicherungssumme und tatsächlichem Versiche-
rungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein. 
 
11.2.3 Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner 
nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zu Grunde liegende Bauzustand nach Vertragsab-
schluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
verändert wurde und die Veränderung dem Versi-
cherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt 
nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb 
des zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden 
Versicherungsjahres durch wertsteigernde bauliche 
Maßnahmen erhöht wurde (siehe Ziffer 10.1.1 d)). 
 
12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertver-

sicherung und Beitragsanpassung 
 
12.1 Berechnung des Beitrages 
Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die 
Versicherungssumme "Wert 1914", der vereinbarte 
Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe 
Ziffer 12.2.1). 
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berech-
net durch Multiplikation des vereinbarten Grundbei-
trages 1914 (Versicherungssumme "Wert 1914" 
multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils 
gültigen Anpassungsfaktor. 
 
12.2 Anpassung des Beitrages durch Erhöhung 

oder Verminderung des Anpassungs-
faktors 

12.2.1 Der Beitrag verändert sich entsprechend 
der Anpassung des Versicherungsschutzes (Ziffer 
10.1.1) gemäß der Erhöhung oder Verminderung 
des Anpassungsfaktors. 
 
12.2.2 Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermin-
dert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres 
für das in diesem Jahr beginnende Versicherungs-
jahr entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffent-
lichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für 
den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tarif-
lohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt 
bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung 
des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des 
Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und 
zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. 
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach 
dem Komma errechnet und gerundet. 
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem 
Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet.  

12.2.3 Der Versicherungsnehmer kann einer 
Erhöhung des Beitrages innerhalb eines Monats, 
nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des 
Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung 
in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt 
dann als Neuwertversicherung (Ziffer 10.1.2) in 
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer 
Versicherungssumme, die sich aus der Versiche-
rungssumme "Wert 1914" multipliziert mit 1/100 des 
Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im 
Mai des Vorjahres galt.  
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversiche-
rungsverzicht nicht mehr.  
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herab-
setzung der Versicherungssumme wegen erhebli-
cher Überversicherung bleibt unberührt. 
 
12.3  Anpassung des Beitrages  

auf Grund des Gebäudealters 
Der Beitrag zur Wohngebäudeversicherung richtet 
sich unter anderem nach dem Gebäudealter. Für die 
jeweilige versicherte Gefahr ändert sich der aus dem 
maßgeblichen tariflichen Grundbeitragssatz - sowie 
eventueller Beitragszuschläge für besondere Ge-
fahrverhältnisse - ermittelte Beitrag zu Beginn eines 
jeden Versicherungsjahres nach Maßgabe der 
nachstehenden Tabelle. Dementsprechend werden 
bis zu einem Gebäudealter von unter 21 Jahren in 
den Beiträgen (ausgenommen der Gefahr Feuer) 
ausschließlich Beitragsnachlässe berücksichtigt, die 
sich jedes Versicherungsjahr reduzieren. Erst ab 
einem Gebäudealter von 40 Jahren werden Bei-
tragszuschläge für die Gefahr Feuer und ab 50 
Jahren für die Gefahr Sturm/Hagel berücksichtigt.  
 
Alter des  
Gebäudes  

Versicherte Gefahr 

(ab dem Kalender-
jahr der Baufertig-
stellung gerechnet) 

Feuer Leitungs-
wasser 

Sturm/ 
Hagel 

 
Beitragsnachlass (-) /  
Beitragszuschlag (+) 

  
ab  0 bis unter 
 1 Jahr 0 - 53,0 % - 60 % 
ab  1  bis unter 
 2 Jahre 0 - 51,0 % - 58 % 
ab  2  bis unter 
 3 Jahre 0 - 49,0 % - 56 % 
ab  3  bis unter 
 4 Jahre 0 - 47,0 % - 54 % 
ab  4  bis unter 
 5 Jahre 0 - 45,0 % - 52 % 
ab  5  bis unter 
 6 Jahre 0 - 43,0 % - 50 % 
ab  6  bis unter 
 7 Jahre 0 - 40,5 % - 48 % 
ab  7  bis unter 
 8 Jahre 0 - 38,0 % - 46 % 
ab  8  bis unter 
 9 Jahre 0 - 35,5 % - 44 % 
ab  10  bis unter 
 11 Jahre 0 - 30,5 % - 40 % 
ab  11  bis unter 
 12 Jahre 0 - 28,0 % - 38 % 
ab  12  bis unter 
 13 Jahre 0 - 25,5 % - 36 % 
ab  13  bis unter 
 14 Jahre 0 -23,0 % -34 % 
ab  14  bis unter 
 15 Jahre 0 -20,0 % -32 % 
ab  15  bis unter 
 16 Jahre 0 -17,0 % -30 % 
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Alter des  
Gebäudes  

Versicherte Gefahr 

(ab dem Kalender-
jahr der Baufertig-
stellung gerechnet) 

Feuer Leitungs-
wasser 

Sturm/ 
Hagel 

 
Beitragsnachlass (-) /  
Beitragszuschlag (+) 

   
ab  16  bis unter 
 17 Jahre 0 -14,0 % -27 % 
ab  17  bis unter 
 18 Jahre 0 -11,0 % -24 % 
ab  18  bis unter 
 19 Jahre 0 - 8,0 % -21 % 
ab  19  bis unter 
 20 Jahre 0 - 5,0 % -18 % 
ab  20  bis unter 
 21 Jahre 0 - 2,0 % -15 % 
ab  21  bis unter 
 22 Jahre 0 0 -12 % 
ab  22  bis unter 
 23 Jahre 0 0 - 9 % 
ab  23  bis unter 
 24 Jahre 0 0 - 6 % 
ab  24  bis unter 
 25 Jahre 0 0 - 3 % 
ab  25  bis unter 
 40 Jahre 0 0 0 
ab  40  bis unter 
 50 Jahre + 20 % 0 0 
ab  50  bis unter 
75 Jahre + 50 % 0 + 10 % 
ab  75 Jahre +100 % 0 + 20 % 
 
12.4  Anpassung des Beitragssatzes 
Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versiche-
rungsschutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines 
jeden Versicherungsjahres nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des 
Beitragssatzes steigen oder sinken.  
 
12.4.1 Der Versicherer kann den Beitrag pro 
Tausend EUR Versicherungssumme für bestehende 
Versicherungsverträge, auch soweit sie für erweiter-
ten Versicherungsschutz vereinbart ist (Beitrags-
satz), mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode an erhöhen. Dabei darf der geän-
derte Beitragssatz den im Zeitpunkt der Änderung 
geltenden Tarifbeitragssatz nicht übersteigen. 
 
12.4.2 Erhöht sich der Beitrag auf Grund der 
Beitragsanpassung, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen.  
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 
 
13 Entschädigungsberechnung 
 
13.1 Gleitende Neuwert- und Neuwert- 

versicherung  
13.1.1 Der Versicherer ersetzt  
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten des Gebäudes (ein-
schließlich der Architektengebühren sowie sonstiger 
Konstruktions- und Planungskosten) unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalls, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen 
beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls 
zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgegli-
chenen Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalls,  
c) bei zerstörten oder abhandengekommenen 
sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls.  
 
13.1.2 Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach 
denen die noch vorhandene und technisch brauch-
bare Sachsubstanz der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstel-
lung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei 
der Entschädigungsberechnung gemäß 13.1.1 
berücksichtigt, soweit  
a) es sich nicht um behördliche Anordnungen 
handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt 
wurden oder  
b) nicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt 
war.  
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen 
der Entschädigungsberechnung gemäß 13.1.1 nicht 
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt im Versicherungswert zu 
berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für diese 
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu 
den versicherten Mehrkosten (siehe Ziffer 8.2).  
 
13.1.3 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten 
wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß 
13.1.1 angerechnet.  
 
13.2 Zeitwert  
Der Versicherer ersetzt  
13.2.1 bei zerstörten Gebäuden den Neuwert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls 
abzüglich der Wertminderung insbesondere durch 
Alter und Abnutzungsgrad;  
 
13.2.2 bei beschädigten Gebäuden oder sonsti-
gen beschädigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls zuzüglich einer durch die Reparatur nicht 
ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch 
der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls;  
 
13.2.3 bei zerstörten oder abhandengekommenen 
sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter 
Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend dem 
insbesondere durch das Alter und den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand; 
 
13.2.4 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten 
wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß 
13.2.1 bis 13.2.3 angerechnet.  
 
13.3 Gemeiner Wert 
Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte 
Sachen nur unter Zu-Grunde-Legung des erzielba-

ren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile 
(Gemeiner Wert) entschädigt. 
 
13.4 Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung 
versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich 
angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 
 
13.5 Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall 
bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten 
Haftzeit. 
 
13.6 Mehrwertsteuer 
13.6.1 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, 
wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht 
gezahlt hat. 
 
13.6.2 Für die Berechnung der Entschädigung 
versicherter Kosten (Ziffern 7 und 8) und versicher-
ten Mietausfalls bzw. Mietwertes (Ziffer 9) gilt 13.6.1 
entsprechend. 
 
13.7 Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der 
Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungs-
nehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls 
sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden 
wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und 
Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen oder wieder zu beschaffen. Ist dies an 
der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Ent-
schädigung nach den Ziffern 13.1.1 bis 13.1.3) unter 
Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend dem 
insbesondere durch das Alter und den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des 
entschädigten Neuwertanteiles verpflichtet, wenn die 
Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden 
ist. 
 
13.8 Gesamtentschädigung, Kosten auf  

Weisung des Versicherers 
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesam-
tentschädigung für versicherte Sachen (Ziffer 5), 
versicherte Kosten (Ziffern 7 und 8) und versicherten 
Mietausfalls bzw. Mietwertes (Ziffer 9) je Versiche-
rungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
 
13.9 Feststellung und Berechnung einer  

Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls in der Gleitenden Neuwertversi-
cherung (Ziffer 10.1.1) ohne Vereinbarung eines 
Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und 
Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum 
Gemeinen Wert (Ziffer 10.1.2 bis 10.1.4) niedriger 
als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß 
den Ziffern 13.1 bis 13.3 in dem Verhältnis von 
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
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folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädi-
gung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 
Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten (Ziffern 7 und 8) und versicherten Mietausfal-
les bzw. Mietwertes (Ziffer 9). 
 
14 Zahlung und Verzinsung der  

Entschädigung 
 
14.1 Fälligkeit der Entschädigung 
14.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die 
Feststellungen des Versicherers zum Grunde und 
zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 
 
14.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausge-
hende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem 
der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versiche-
rer den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 
hat. 
 
14.2 Rückzahlung des Neuwertanteils  
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Versicherer nach 14.1.2 geleisteten Entschädi-
gung einschließlich etwaiger nach Ziffer 14.3.2 
gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache infolge 
eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wieder-
hergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 
 
14.3 Verzinsung  
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht 
besteht: 
14.3.1 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Meldung des Scha-
dens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 
 
14.3.2 Der über den Zeitwertschaden hinausge-
hende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt 
zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat. 
 
14.3.3 Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter 
dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 
vier Prozent und höchstens bei sechs Prozent pro 
Jahr. 
 
14.3.4 Die Zinsen werden zusammen mit der 
Entschädigung fällig. 
 
14.4 Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffern 14.1, 
14.3.1 und 14.3.2 ist der Zeitraum nicht zu berück-
sichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann. 
 
14.5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
solange 
14.5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen; 
 
14.5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches 
Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder 

seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalls noch läuft; 
 
14.5.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die 
Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 
 
15 Sachverständigenverfahren 
 
15.1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können 
Versicherer und Versicherungsnehmer auch ge-
meinsam vereinbaren. 
 
15.2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 
 
15.3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
15.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sach-
verständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere 
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständi-
gen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 
 
15.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen 
keine Person benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht. 
 
15.3.3 Beide Sachverständige benennen in 
Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen 
dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung 
unter 15.3.2 gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
 
15.4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 
15.4.1 ein Verzeichnis der abhandengekomme-
nen, zerstörten und beschädigten versicherten 
Sachen sowie deren nach dem Versicherungsver-
trag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls; 
 
15.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbe-
schaffungskosten; 
 
15.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffe-
nen Sachen; 
 
15.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag 
versicherten Kosten und den versicherten Mietaus-
fall bzw. Mietwert; 
 
15.4.5 den Wert der nicht vom Schaden betroffe-
nen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versi-

cherungsfalls, wenn kein Unterversicherungsverzicht 
gegeben ist. 
 
15.5 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellun-
gen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig geblie-
benen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Auf Grund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen 
diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt 
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung 
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
 
15.6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 
 
15.7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht 
berührt. 
 
16 Veräußerung der versicherten Sachen 
 
16.1 Rechtsverhältnisse nach  

Eigentumsübergang 
16.1.1 Wird die versicherte Sache vom Versiche-
rungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum 
des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 
 
16.1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften 
für den Beitrag, die auf das zur Zeit des Eintritts des 
Erwerbers laufende Versicherungsjahr entfällt, als 
Gesamtschuldner. 
 
16.1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des 
Erwerbers erst gegen sich geltenlassen, wenn er 
hiervon Kenntnis erlangt. 
 
16.2 Kündigungsrechte 
16.2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwer-
ber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird. 
 
16.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt zum Ablauf des Versicherungs-
jahres in Schriftform zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versi-
cherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der 
Kenntnis, ausgeübt wird. 
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16.2.3  Im Falle der Kündigung nach 16.2.1  
und 16.2.2 haftet der Veräußerer allein für die 
Zahlung des Beitrages. 
 
16.3 Anzeigepflichten 
16.3.1 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom 
Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. 
 
16.3.2 Ist die Anzeige unterblieben, so ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte. 
 
16.3.3 Abweichend von 16.3.2 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung 
zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 
 
17 Anzeigepflicht des Versicherungsneh-

mers oder seines Vertreters 
 
17.1 Wahrheitsgemäße und vollständige 

Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 
17.2 Rechtsfolgen der Verletzung der  

Anzeigepflicht 
17.2.1 Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Ver-
tragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 
 
17.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Ziffer 17.1, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
17.2.3 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Ziffer 17.1 leicht fahrlässig oder schuld-
los, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen. 
 
17.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(17.2.1), zum Rücktritt (17.2.2) und zur Kündigung 
(17.2.3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannte. 
 
17.2.5 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
17.3 Frist für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 17.2.1), 
zum Rücktritt (Ziffer 17.2.2) oder zur Kündigung 
(Ziffer 17.2.3) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen. 
 
17.4 Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 17.2.1), 
zum Rücktritt (Ziffer 17.2.2) und zur Kündigung 
(Ziffer 17.2.3) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
17.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von den Ziffern 17.1 und 17.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers 
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 
 
17.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(Ziffer 17.2.1), zum Rücktritt (Ziffer 17.2.2) und zur 
Kündigung (Ziffer 17.2.3) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn 

Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat. 
 
18 Vertraglich vereinbarte, besondere 

Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers vor und nach dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschriften 

 
18.1 Sicherheitsvorschriften 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenhei-
ten hat der Versicherungsnehmer 
18.1.1 die versicherten Sachen, insbesondere 
Wasser führende Anlagen und Einrichtungen, 
Dächer und außen angebrachte Sachen stets in 
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel 
oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 
 
18.1.2 nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile 
zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren 
und dort alle Wasser führenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten, 
 
18.1.3 in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und 
Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig 
zu kontrollieren oder dort alle Wasser führenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten. 
 
18.2 Obliegenheiten vor Eintritt des  

Versicherungsfalls 
Weitere vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die 
der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls zu erfüllen hat, sind: 
18.2.1 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördli-
chen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften, 
 
18.2.2 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten. 
 
18.3 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls 
18.3.1 Zusätzlich zu den unter Ziffer 18.1 genann-
ten Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer bei 
und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen; 
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem 
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
c) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 
telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten; 
d) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 
e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich 
ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen 
einzureichen; 
g) das Schadenbild so lange unverändert zu 
lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis 
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzu-
bewahren; 
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h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 
i) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann; 
 
18.3.2 Steht das Recht auf die vertragliche 
Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat 
dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 18.3.1 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich 
ist. 
 
18.4 Leistungsfreiheit bei  

Obliegenheitsverletzung 
18.4.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
Obliegenheit nach den Ziffern 18.1 bis 18.3 vorsätz-
lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 
 
18.4.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 
 
18.4.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der 
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
18.5 Kündigung durch den Versicherer bei 

Obliegenheitsverletzung 
18.5.1 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätz-
lich oder grob fahrlässig eine in Ziffer 18.2 genannte 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig verletzt hat. 
 
18.5.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine in 
Ziffer 18.1 genannte Obliegenheit, so ist der Versi-
cherer unter den in Absatz 18.5.1 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt. 
 
19 Gefahrerhöhung  
 
19.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
19.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach 
Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so 
verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird. 

 
19.1.2 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versi-
cherer vor Vertragsschluss gefragt hat,  
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines 
Gebäudes nicht genutzt wird, 
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchge-
führt werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder 
teilweise entfernt wird oder die das Gebäude über-
wiegend unbenutzbar machen, 
d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebe-
trieb aufgenommen oder verändert wird, 
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter 
Denkmalschutz gestellt wird. 
 
19.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach 19.1.1 liegt 
nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich 
erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll. 
 
19.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
19.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 
 
19.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nach-
träglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versiche-
rer unverzüglich anzeigen. 
 
19.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe 
seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem 
Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 
 
19.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch 

den Versicherer 
19.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach Ziffer 19.2.1, kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach den Ziffern 19.2.2 und 19.2.3 bekannt, 
kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
 
19.3.2 Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten 
Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 
 
19.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Ziffer 19.3 erlöschen, wenn 

diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
19.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
19.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der 
Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Pflichten nach Ziffer 19.2.1 vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 
 
19.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach den 
Ziffern 19.2.2 und 19.2.3 ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig 
verletzt, so gilt 19.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt beste-
hen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeit-
punkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war. 
 
19.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, 
a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder 
b) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder 
c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten 
Beitrag verlangt. 
 
20 Beginn des Versicherungsschutzes,  

Dauer und Ende des Vertrages 
 
20.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 
 
20.2 Dauer und Ende des Vertrages 
20.2.1 Der Vertrag ist für den im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
20.2.2 Der Vertrag verlängert sich mit dem Ablauf 
der Vertragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr 
zu Jahr stillschweigend, wenn nicht bis zum jeweili-
gen Ablauftermin der anderen Vertragspartei eine 
Kündigung zugegangen ist.  
 
20.2.3 Während der ursprünglich vereinbarten 
Vertragslaufzeit kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag zum Ablauf in Textform kündigen, ohne dass 
eine Frist einzuhalten ist. Mit Beginn des ersten 
Verlängerungsjahres kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag täglich in Textform kündigen. Der 
Vertrag endet in diesem Fall mit Ablauf des Tages, 
an dem die Kündigung dem Versicherer zugegangen 
ist.  
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Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag auch zu 
einem späteren, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt 
kündigen.  
 
20.2.4 Der Versicherer kann den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum jeweili-
gen Ablauftermin in Textform kündigen.  
 
20.2.5 Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
20.2.6 Nachweis bei angemeldetem Grundpfand-
recht durch Realgläubiger 
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht ange-
meldet, ist eine Kündigung des Versicherungsver-
hältnisses durch den Versicherungsnehmer im 
Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines 
Luftfahrzeuges, Seng- und Nutzwärmeschäden nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindes-
tens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsver-
trages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet 
war oder dass der Realgläubiger der Kündigung 
zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung 
nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 
 
20.3 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Risikos Kenntnis erlangt. 
 
21 Beiträge, Versicherungsperiode 
 
Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im 
Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung 
über laufende Zahlungen umfasst die Versiche-
rungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes 
Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die 
Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdau-
er, jedoch höchstens ein Jahr. 
 
22 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitra-

ges, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung 

 
22.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages  
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüg-
lich nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. 
Ist ein anderer, späterer Zeitpunkt vereinbart und im 
Versicherungsschein angegeben, so ist der Beitrag 
unverzüglich zum vereinbarten Zeitpunkt zu zahlen.  
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 
 
22.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei  

Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem 
nach Ziffer 22.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 

gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
22.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 22.1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitra-
ges aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
 
23 Folgebeitrag 
 
23.1 Fälligkeit 
23.1.1 Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der 
vereinbarten Versicherungsperiode fällig. 
 
23.1.2 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. 
 
23.2 Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
23.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 

nach Mahnung 
23.3.1 Der Versicherer kann den Versicherungs-
nehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folge-
beitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung).  
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge der Beiträge, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – auf Grund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.  
 
23.3.2 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls mit der Zahlung des Beitrages oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
23.3.3 Der Versicherer kann nach Ablauf der in 
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung in Textform kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer 
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
23.4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 

verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Für Versicherungsfäl-
le, die nach dem Zugang der Kündigung aber vor 
erfolgter Beitragszahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz (siehe Zif-
fer 23.3.2). 
 
24 SEPA-Lastschriftmandat als  

Geschäftsgrundlage/Kündigungsrecht 
bei Widerruf 

 
24.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
24.1.1 Voraussetzung und Geschäftsgrundlage 
für den Abschluss des Versicherungsvertrages ist, 
dass der Versicherer vom Versicherungsnehmer 
oder von einer anderen Person zum Einzug der 
jeweils fälligen Beiträge von dessen/deren Bankkon-
to im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ermäch-
tigt wurde und diese Ermächtigung aufrechterhalten 
wird. Zur Sicherstellung des erfolgreichen Beitrags-
einzugs im SEPA-Lastschriftverfahren hat der 
Versicherungsnehmer dafür Sorge zu tragen, dass 
sein Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitra-
ges eine ausreichende Deckung aufweist. 
 
24.1.2 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
Zahlungsaufforderung des Versicherers (in Text-
form) erfolgt. 
 
24.2  Kündigungsrecht bei Widerruf der  

Ermächtigung zum Lastschrifteinzug 
Wird das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen, so 
kann der Vertrag vom Versicherer zum Ende des 
laufenden Versicherungsmonats außerordentlich 
gekündigt werden. 
 
24.3  Änderung des Zahlungsweges 
Kann der fällige Beitrag mangels Kontodeckung 
nicht abgebucht werden oder wird eine Lastschrift 
von dem/der Kontoinhaber/in bzw. deren Bankinstitut 
trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben, ist der 
Versicherer hinsichtlich der offenen und zukünftig 
fällig werdenden Beiträge berechtigt, vom Versiche-
rungsnehmer die Beitragszahlung außerhalb des 
SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Begleichung der 
rückständigen sowie zukünftig fällig werdenden 
Beiträge auf einem alternativen Zahlungsweg erst 
verpflichtet, wenn er hierzu vom Versicherer in 
Textform aufgefordert wurde. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
25 Beitrag bei vorzeitiger  

Vertragsbeendigung 
 
25.1 Allgemeiner Grundsatz 
25.1.1 Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung steht dem Versicherer nur derjenige Teil des 
Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
25.1.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 
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25.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Wider-
ruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse 

25.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht 
aus, seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und 
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat. 
 
25.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versi-
cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige oder 
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, 
so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 
 
25.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung zu. 
 
25.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur 
Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das 
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen 
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen 
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
 
26 Überversicherung 
 
26.1 Übersteigt die Versicherungssumme den 
Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungs-
nehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages 
der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornhe-
rein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 
 
26.2 Hat der Versicherungsnehmer die Über-
versicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
27 Mehrere Versicherer 
 
27.1  Definition 
Mehrfache Versicherung liegt vor, wenn eine versi-
cherte Sache gegen dieselbe Gefahr durch mehrere 
Verträge versichert ist. 
 
27.2 Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem 
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versi-
cherer und der Versicherungsumfang anzugeben. 
 
27.3 Rechtsfolgen der Verletzung der  

Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Ziffer 27.2) vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
ist der Versicherer unter den in den Ziffern 18.4 und 
18.5 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei.  
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer 
vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat. 
 
27.4 Haftung und Entschädigung bei  

Mehrfachversicherung 
27.4.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interes-
se gegen dieselbe Gefahr versichert und überstei-
gen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wäre, den Gesamtschaden, 
liegt eine Mehrfachversicherung vor. 
 
27.4.2 Die Versicherer sind in der Weise als 
Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den 
Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach 
seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus 
denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. 
 
27.4.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehr-
fachversicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
27.5 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
27.5.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 
durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 

später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
 
27.5.2 Die Regelungen nach 27.5.1 sind auch 
anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Beiträge verlangen. 
 
28 Versicherung für fremde Rechnung 
 
28.1 Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.  
 
28.2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädi-
gung an den Versicherungsnehmer den Nachweis 
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen. 
 
28.3 Kenntnis und Verhalten 
28.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interes-
sen des Versicherungsnehmers und des Versicher-
ten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des 
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsneh-
mers ist. 
 
28.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 
es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 
abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 
 
28.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 
es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
 
29 Kosten für die Abwendung, Minderung 

und Ermittlung des Schadens 
 
29.1 Aufwendungen zur Abwendung und 

Minderung des Schadens 
29.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch 
erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalls den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht. 
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29.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwen-
dungen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten. 
 
29.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwen-
dungsersatz nach 29.1.1 und 29.1.2 entsprechend 
kürzen. 
 
29.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und 
die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
 
29.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwen-
dungen gemäß 29.1.1 erforderlichen Betrag auf 
Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen. 
 
29.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für 
Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 
 
29.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung  
des Schadens 
29.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbar-
ten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstän-
digen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten 
nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich 
verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde. 
 
29.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz 
nach 29.2.1 entsprechend kürzen. 
 
30 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
30.1 Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der 
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
30.2 Obliegenheiten zur Sicherung von  

Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 

Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 
 
31 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
31.1 Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein. 
 
31.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres in Textform zu kündigen. 
 
31.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 
32 Keine Leistungspflicht aus  

besonderen Gründen 
 
32.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbei-

führung des Versicherungsfalls 
32.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen. 
 
32.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
32.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des 

Versicherungsfalls 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 
 
33 Anzeigen, Willenserklärungen,  

Anschriftenänderungen 
 
33.1 Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimm-
ten Erklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. per 
Brief, Fax oder E-Mail) abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle oder an die Hauptver-

waltung des Versicherers gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
33.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 

Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 
 
33.3 Nichtanzeige der Verlegung der  

gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 
34.2 entsprechend Anwendung. 
 
34 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
34.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 
34.1.1 den Abschluss bzw. den Widerruf eines 
Versicherungsvertrages; 
 
34.1.2 eines bestehendes Versicherungsverhält-
nisses einschließlich dessen Beendigung; 
 
34.1.3 Anzeige- und Informationspflichten vor 
Abschluss des Vertrages und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 
 
34.2 Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 
 
35 Repräsentanten 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 
 
36 Bedingungsänderung 
 
Der Versicherer ist berechtigt, einzelne Regelungen 
dieser Versicherungsbedingungen mit Wirkung für 
bestehende Verträge zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen (Anpassung), wenn die Voraussetzun-
gen nach den Ziffern 36.1 bis 36.3 erfüllt sind: 
 
36.1 Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
Die Regelung in diesen Versicherungsbedingungen 
ist unwirksam geworden durch folgende Ereignisse: 
– ein Gesetz, auf dem die Bestimmungen des 

Versicherungsvertrages beruhen, ändert sich 
oder 

– es ergeht höchstrichterliche Rechtsprechung, 
die den Versicherungsvertrag unmittelbar be-
trifft oder 
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– es ergeht eine konkrete, individuelle, den 
Versicherer bindende Weisung der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der 
Kartellbehörden im Wege eines bestandskräfti-
gen Verwaltungsakts. 

Das gilt auch, wenn eine im Wesentlichen inhalts-
gleiche Regelung in den Versicherungsbedingungen 
eines anderen Versicherers durch eines der genann-
ten Ereignisse unwirksam geworden ist. 
 
36.2 Störung des Gleichgewichts zwischen 

Leistung und Gegenleistung 
Durch die Unwirksamkeit ist eine Vertragslücke 
entstanden, die das bei Vertragsschluss vorhandene 
Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 
in nicht unbedeutendem Maße stört und es besteht 
keine konkrete gesetzliche Regelung zum Füllen der 
Lücke. 
 
36.3 Keine Schlechterstellung 
Die angepassten Regelungen dürfen den Versiche-
rungsnehmer als einzelne Bedingungen oder im 
Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des 
Vertrages nicht schlechter stellen als die bei Ver-
tragsschluss vorhandenen Regelungen. 
 
36.4 Durchführung der Anpassung 
Die nach den Ziffern 36.1 bis 36.3 zulässigen 
Änderungen werden dem Versicherungsnehmer in 
Textform bekannt gegeben und erläutert. Sie finden 
Anwendung, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer die Änderung sechs Wochen vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und ihn in 
Textform auf sein Kündigungsrecht nach Ziffer 36.5 
hinweist. 
 
36.5 Kündigung 
Macht der Versicherer von seinem Recht zur Bedin-
gungsanpassung Gebrauch, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang beim 
Versicherer wirksam, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Bedingungsanpas-
sung. 
 
37 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein Anspruch aus 
dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versiche-
rers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser 
Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
 
38 Zuständiges Gericht 
 
38.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ist neben den 
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
38.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
38.3  Verlegt der Versicherungsnehmer nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versiche-
rungsvertragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers zuständig. 
 
39 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
40 Versicherungsjahr 
 
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen 
Zeitraum von zwölf Monaten (Versicherungsmona-
te). Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch 
nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden 
Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertrags-
ablauf sind jeweils ganze Jahre. 
 
41 Sanktions-/Embargoklausel 
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 
Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 


